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Änderungsantrag 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 3 / 1 5 4 4 - 1  
 
 
 

10.10.2019 

Fraktionsantrag öffentlich 

 
 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsversammlung beschließend 11.10.2019 2.7 

 
 
Betreff: Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr: Entwurf 

des Endberichtes zur 2.Stufe des Regionalen 
Mobilitätsentwicklungskonzeptes für die Metropole Ruhr 

 
 
Beschlussvorschlag
 

1. Die Verbandsversammlung nimmt den Entwurf des Endberichts zur 2. Stufe des 

Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzeptes für die Metropole Ruhr zur Kenntnis. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Entwurf des Endberichtes zur 2. Stufe des 

Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzeptes für die Metropole Ruhr den am 

Arbeitskreis Regionale Mobilität beim RVR beteiligten Kommunen, Kreisen und 

Institutionen/Verbänden zur Beteiligung vorzulegen. Das Beteiligungsverfahren 

ist bis zum Sommer 2020 abzuschließen. 

3. Darüber hinaus wird die Verwaltung beauftragt, in 2019 drei Konferenzen vor Ort 

zum Regionalen Mobilitätskonzept für die Metropole Ruhr durchzuführen, um 

politische und verwaltungsseitige Vertretende über den Entwurf des Endberichtes 

zur 2. Stufe des Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzeptes für die Metropole 

Ruhr zu informieren. 

4. Überdies wird die Verwaltung beauftragt, mit Beginn der Umsetzung der 

Modellprojekte ein jährliches Monitoring zu implementieren, aus dem Fortschritt 

und Auswirkungen der Modellprojekte hervorgehen. Die Ergebnisse werden im 

Planungsausschuss beraten. 
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5. Die Verwaltung wird beauftragt, mit den beteiligten Planungsbüros ein 

ergänzendes Umsetzungskonzept zu erarbeiten, das konkret Akteure, Kosten und 

Zeithorizonte benennt. Ein Konzeptentwurf soll in der ersten Sitzung des 

Planungsausschusses in 2020 zum Beschluss vorgestellt werden. 

6. Die Ergebnisse der Beteiligung werden der Verbandsversammlung möglichst bis 

zum Sommer 2020 sowie dem vorhergehenden Fachausschuss in geeigneter Form 

zur Beratung vorgelegt. 

 
Begründung: 
Erfolgt ggf. mündlich. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:  
 

 
Bearbeiter/in Fraktionsgeschäftsführer/in Fraktion/en 
Gasper, Daniela Löckenhoff, Jonas Fraktion CDU 
Akt.zeichen Gustrau, Michael Fraktion SPD 

Fraktion B90/Die Grünen  Blanke, Andreas 
 
Fraktionsvorsitzender CDU Fraktionsvorsitzende SPD 
gez. Roland Mitschke gez. Martina Schmück-Glock 
 
Fraktionsvorsitzende B90/Die Grünen 
gez. Sabine von der Beck 


